W K| O o

WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH

An das
Bundesministerium flr Justiz

Museumstrafe 7 Abteilung fiir Rechtspolitik

Wiedner HauptstraBe 63 | 1045 Wien

1070 Wien T 05 90 900 DW
E rp@wko.at

per E-Mail: team.z@bmj.gv.at W wko.at/rp
per Webformular:

Parlamentarisches Begutachtungsverfahren

Ihr Zeichen, lhre Nachricht vom Unser Zeichen, Sachbearbeiter Durchwahl Datum

2026-0.073.196 Rp 70.12.04/26/SG/KK 3267 16.2.2026

vom 26.1.2026 Ing. Mag. Sandra Genner

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 geandert
wird; Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wirtschaftskammer Osterreich bedankt sich fiir die Ubermittlung des Entwurfes eines
Bundesgesetzes, mit dem das Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 geandert wird und nimmt
dazu Stellung.

R Allgemeines

Die Zielsetzung der Novelle des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes, insbesondere die Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2024/1275 uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden sowie den
erklarten Anspruch, durch bessere Information von Kaufer und Bestandnehmer einen Beitrag zur
Dekarbonisierung des Gebaudesektors zu leisten, wird grundsatzlich unterstutzt.

Die Notwendigkeit der Umsetzung des Art 20 Abs 2 der Richtlinie lber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebauden ist uns bewusst. Wir regen jedoch an den, bei der
Umsetzung einer Richtlinie vorhandenen Umsetzungsspielrahmen vollumfanglich auszunutzen.
Dadurch kann uberbordende Burokratie, die die Vorlage eines Energieausweises bei jeder
Verlangerung bei Bestandsvertragen verursachen wirde, vermieden werden.

In Zusammenhang mit dem Energieausweis-Vorlage-Gesetz mochten wir auch darauf hinweisen,
dass die Umsetzung des Art 22 der Richtlinie Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
(Datenbanken fur die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden) flr uns wichtig ist.
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1. Im Detail

Zu § 2 (Vorlage- und Aushandigungspflicht)

In den Erlauterungen wird hinsichtlich der Anderungen des § 2 Z 5 auf die Notwendigkeit der
Umsetzung des Art 20 Abs 2 der Richtlinie Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden
verwiesen.

Art 20 Abs 2 der Richtlinie Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden sieht vor: “Die
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei Bau, gréfierer Renovierung, Verkauf oder Vermietung
von Gebduden oder Gebdudeeinheiten oder bei der Verldngerung von Mietvertrdgen flir
Gebdude oder Gebdudeeinheiten der Ausweis Uber die Gesamtenergieeffizienz dem
potenziellen Mieter oder Kdaufer vorgelegt und dem Mieter oder Kdaufer ausgehdndigt wird.”

Die Anderung im § 4 Abs 1iVm § 2 Z 5 EAGV hinsichtlich der Erweiterung der Vorlage- und
Aushandigungspflicht des Energieausweises bei Verlangerung von Bestandsvertragen verursacht
unseres Erachtens jedoch eine liberbordende Blirokratie.

§ 1 EAVG stellt auf die ,,In-Bestand-Gabe“ eines Gebaudes und somit auf den Abschluss des
Mietvertrages ab, daher werden dem Mieter bereits nach geltender Rechtslage bei
Vertragsabschluss die “Energiekennzahlen” bekannt gegeben. Mit dem Erfordernis bei jeder
Vertragsverlangerung erneut einen Energieausweis zu verlangen, wird eine unnotige
burokratische Hurde und Kostenbelastungen fir Eigentumer bzw. Hausverwaltungen als
Eigentumervertreter erzeugt. Eine neuerliche Aushandigung des Energieausweises hat daruber
hinaus auch keinen Vorteil fiir den Mieter, da sich die bereits bekannten Energiekennzahlen
nicht geandert haben (aufBer bei thermischen Sanierungen).

Weitere Griinde, die unserer Einschatzung nach gegen eine Vorlagepflicht bei jeder
Vertragsverlangerung sprechen, ergeben sich aus der Koharenz tangierender Gesetze:

Im Wohnungseigentum ist die Beschaffung eines hochstens 10 Jahre alten Energieausweises flr
das gesamte Gebaude als Verwalterpflicht im Rahmen der ordentlichen Verwaltung ausgestaltet,
wobei der Verwalter von dieser Pflicht entbunden werden kann, durch einen sog.
Negativbeschluss. Negativbeschliisse der Wohnungseigentumergemeinschaften stehen im
Einklang mit dem EAVG, da damit lediglich die Beschaffungspflicht des Energieausweises auf den
einzelnen Wohnungseigentiimer Ubertragen wird, sollte er sein Objekt verkaufen/vermieten
wollen. Da es somit bis dato in der Entscheidungssphare des Eigentumers (bzw. der Entscheidung
der Mehrheit) liegt, Uberhaupt einen Energieausweis zu erstellen, erscheint eine Vorlagepflicht
bei jeder Vertragsverlangerung (Mindestbefristung fur unternehmerische Vermieter derzeit funf
Jahre) Uberbordend, zumal sich die energetischen Kennzahlen eines Gebaudes nicht jahrlich
andern.

Um der Umsetzung dieser Bestimmung gerecht zu werden und die Birokratie so gering wie
moglich zu halten schlagen wir eine Vorlagepflicht bei Mietvertragsverlangerung vor, wenn:
e der Energieausweis zum Zeitpunkt der Verlangerung bereits abgelaufen ist und durch
einen neuen ersetzt wurde oder
o die Mietdauer bereits uber 10 Jahre betragt und eine Vertragsverlangerung beabsichtigt
ist oder
e wenn seit der Mietvertragsverlangerung eine thermische Sanierung und damit eine
Veranderung der Energiekennzahlen im Energieausweis einhergeht.



Zu 8 3 (Anzeigen in Druckwerken und elektronischen Medien)

Der § 3 enthalt weiterhin keine klare Regelung, welche Behorde die Einhaltung der Vorgaben -
insbesondere der Anzeigenpflichten gemal § 3 tatsachlich prift und wie VerstoRe systematisch
verfolgt werden. Ohne eindeutige Zustandigkeiten und einen nachvollziehbaren
Vollzugsmechanismus bleibt das Gesetz vor allem ein Informationsinstrument ohne ausreichende
Durchsetzungskraft. Hier ist eine klare Zustandigkeit vorzusehen.

Es wird in den Erlauterungen ausgefuhrt, dass Online-Anzeigen und Immobilienportale erfasst
sind, es bleibt jedoch offen, ob auch Social-Media-Plattformen, projektbezogene Webseiten oder
sonstige digitale Werbeformen darunterfallen. Gerade diese Kanale spielen in der heutigen
Immobilienvermarktung eine zentrale Rolle. Die fehlende Klarstellung schafft Rechtsunsicherheit
und beglinstigt Umgehungen und ist daher zu beseitigen.

M. Zusammenfassung

Die Umsetzung des Art 20 der Richtlinie Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden wird
grundsatzlich begrut. Dabei sollte aber der weitestmogliche Umsetzungsspielrahmen gewahlt
werden, um zusatzliche Blirokratie zu vermeiden.

Bei Mietvertragsverlangerungen sollte eine neuerliche Vorlage des Energieausweises nur erfolgen
mussen, wenn die 10-jahrige Gultigkeitsfrist Uberschritten ist bzw. zwischenzeitlich eine
thermische Sanierung vorgenommen wurde.

Wir regen des Weiteren an diese Novelle auch dafur zu nutzen, klare Zustandigkeiten fur
Kontrollen und Vollzug festzulegen und klarzustellen, dass unter der Bezeichnung ,,elektronische
Medien“ auch Social-Media-Plattformen, projektbezogene Webseiten oder sonstige digitale
Werbeformen zu verstehen sind.

Wir ersuchen um Beriicksichtigung unserer Anmerkungen. Diese Stellungnahme wird auch per
Webformular im Rahmen des parlamentarischen Begutachtungsverfahrens tibermittelt.

Freundliche GriiBe

Martha Schultz Mag. Jochen Danninger
Prasidentin Generalsekretar
Unterzeichner Wirtschaftskammer Osterreich
<okAMpE,
‘253 5 U_f» Datum/Zeit-UTC 2026-02-21T10:41:39+01:00
& &
o
;“ 4‘3:; Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
= o
= i3l
T | serien-Nr. 2033604334

@ ) Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
AMTSSIGNATUR

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter

Prafinformation https:/lwww.signaturpruefung.gv.at/.




		2026-02-21T10:41:39+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




